
Reisende (*) sind verpflichtet,
diese Erzeugnisse zur
amtlichen Kontrolle vorzustellen

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Schleppen Sie keine
ansteckenden Tierseuchen

in die Europäische Union ein!

Erzeugnisse tierischer Herkunft können
Träger von

Tierseuchenerregern sein
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Für die Einfuhr dieser Erzeugnisse
in die Europäische Union gelten strenge

Verfahrensvorschriften und Veterinärkontrollregelungen

(*) Ausgenommen Reisende, die aus Andorra, den Färöern, Grönland, Island, Liechtenstein, Norwegen, San Marino und der Schweiz eintreffen
und zum persönlichen Verbrauch geringe Mengen solcher Erzeugnisse mitführen.
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Ausgenommen Reisende, die aus Andorra, den Färöern, Grönland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norwegen, San Marino und der Schweiz eintreffen
und zum persönlichen Verbrauch kleine Mengen solcher Erzeugnisse mitführen.


